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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  23.11.2020 öffentlich 
TOP 2. DSNR.: HA 52/2020 
 
Städtische Realschule - Einrichtung einer erweiterten Schulleitung zum 
Schuljahr 2021/2022           
 

 
Anlage/n: Antrag Städtische Realschule auf erweiterte Schulleitung  

Vorläufiges Organigram  
 
Sachbericht: 
 
Derzeit wird die Städtische Realschule durch eine „klassische“ Schulleitung gelei-
tet und organisiert.  
 
Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird an staatlichen Realschulen in Bayern sukzes-
sive die erweiterte Schulleitung eingerichtet. Diese hat sich an den Standorten, 
an denen sie bereits eingeführt werden konnte, als sehr erfolgreich erwiesen; 
insbesondere leistet sie durch den Abbau von Führungsspannen und durch die 
Übernahme von Führungs- und Personalverantwortung durch die Mitglieder der 
erweiterten Schulleitung einen bedeutsamen Beitrag zur Personal- und Qualitäts-
entwicklung. Die erweiterte Schulleitung wird deshalb von staatlichen Realschu-
len sehr gut angenommen.  
 
Die Städtische Realschule kam auf die Stadtverwaltung zu und beantragt die Ein-
führung einer erweiterten Schulleitung ab dem Schuljahr 2021/2022.  
 
Dies würde bedeuten, dass die klassische Schulleitung die bisher aus drei Perso-
nen (Rektor, Konrektor, 2. Konrektor) besteht, um zwei Personen (Beratungsrek-
tor in der erweiterten Schulleitung) erweitert wird.  
 
Für die Umsetzung der erweiterten Schulleitung erhalten beide Beratungsrekto-
ren jeweils zwei Anrechnungsstunden. Diese vier Lehrerwochenstunden müssten 
als Stellenmehrung, in den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021, mit aufge-
nommen werden. Ergänzend würden diese beiden Stellen mit des BesGr. A 14 
bewertet werden, d.h. zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 13 müssten angeho-
ben werden. Denkbar wäre es auch, dass zwei der bisherigen Stellen in A13 + AZ 
umgewandelt werden.  
 
Nach § 38 der Lehrerdienstordnung werden die Aufgaben im Rahmen eines Ge-
schäftsverteilungsplanes festgelegt und können insbesondere sein:  
 

 die Wahrnehmung unterstützender Personalführungsinstrumente (z.B. Mit-
arbeitergespräche, Zielvereinbarungen, kollegiale Teambildung, Unter-
richtsbesuche und deren beratende Nachbesprechung), 

 Durchführung von Teamsitzungen mit den jeweils zugeordneten Lehrkräf-
ten, 

 Begleitung von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern, 
 Mitwirkung bei der dienstlichen Beurteilung gemäß den Beurteilungsrichtli-

nien in der jeweils gültigen Fassung 



 Sonstige Aufgaben: Den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung obliegen 
weitere Aufgaben nach Maßgabe der schulartspezifischen Funktionenkata-
loge (z.B. im Bereich der Schulorganisation, des Qualitätsmanagements 
und der Schulentwicklung, der pädagogischen Koordination oder der Fach-
gruppenkoordination) 

 
Da hier immer von staatlichen Schulen die Rede ist, regelt Art. 57 a Abs. 5 des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), 
dass an kommunalen Schulen die Entscheidung über die Einrichtung einer erwei-
terten Schulleitung der Schulträger trifft.  
 
Unsere Schulleitung Frau Megow wird in der Sitzung das Konzept der erweiterten 
Schulleitung vorstellen.  
 
Die Verwaltung begrüßt die Einrichtung einer erweiterten Schulleitung und 
schlägt dem Hauptausschuss deshalb die Einrichtung dieser ab dem Schuljahr 
2021/2022 (01.08.2021) vor.  
 
Nach einer Beschlussfassung des Hauptausschusses würde die Beteiligung des 
Personalrates und des Landratsamtes erfolgen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Hauptausschuss beschließt, die Einrichtung einer erweiterten Schulleitung 
ab dem 01.08.2021, vorbehaltlich der Zustimmung des Personalrates und des 
Landratsames. Die entsprechenden Veränderungen sollen in den Stellenplan für 
das Haushaltsjahr 2021 aufgenommen werden. Die Ausschreibung der Stellen 
soll im Frühjahr 2021 erfolgen. Die Entscheidung über die Besetzung trifft der 
Hauptausschuss.“  
 
 
 
   
   
   
Melanie Müller  Dr. Wolfgang Fendt  
Leiterin Fachbereich 1  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 








